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KONZEPT SCHULBEGLEITUNG

5. Finanzierung

Es ist schwer abzuschätzen,
welche Mittel in welchem
Zeitraum benötigt werden. Dennoch
ist die praktische Arbeit vom
Vorhandensein gewisser Finanzen
abhängig, d.h. ohne diese bleiben

unsere Absichten realitätsfremde

Wünsche.

5.1 Finanzierungsprinzipien
'

Leistungen für bisher nicht
vorgesehene Beratungssituationen,

vorwiegend im Bereich der
Individualberatung*

Beihilfen entsprechend den
durch Beiträge erhaltenen Mittel.

Beispiel: Ein Lehrer fühlt sich

aus persönlichen Gründen
zunehmend in der Schulführung
verunsichert. Die gewünschte
psycholog. Beratung müsste er
aber vollumfängiich selber
bezahlen. SCHUB leistet Beitrag.

Leistungen zur Sicherstellung

der spontanen und personell
unabhängigen Beratung und
Begleitung*

Einsatz überall dort, wo der
Wunsch nach Beratung/Begleitung

von Einzelpersonen oder
Gruppen durch die bestehenden

Angebote personell oder
zeitlich nicht befriedigt werden

kann.
Beispiel: Eine Lehrerin möchte
durch eine ihr bekannte
Fachperson beraten werden, wofür
der Kanton aber nur einen
reduzierten Beitrag ausrichtet.
Beitrag durch SCHUB.

Leistungen zur Sicherung
bestehender Angebote*

Einsatz überall dort, wo Kanton

und Gemeinden zwar
einen Dienst oder eine
Dienstleistung vorsehen, aber aus
finanziellen Gründen bei
einem deutlichen Anstieg der
Nachfrage nicht genügend
Mittel hätten.
Beispiel: Ein Lehrkollegium
möchte einen begleiteten
Wochenendkurs mit Übernachtung

zum Thema «Zusammenarbeit

und Teamfähigkeit»
durchführen. Der Kanton hat
aber für das laufende Jahr
seinen Etat bereits aufgebraucht.
Übernahme eines Teiles der
Kosten durch SCHUB.

Eine enge Zusammenarbeit

zwischen Lehrerschaft,

lokalen Behörden
und den kantonalen
Diensten ermöglicht es,
die vorhandenen Mittel
optimal auszuschöpfen.

Leistungen zum Aufbau
notwendiger, regionaler
Beratungsangebote*

Mit fachkompetenten Personen,

welche Beratung anbieten
können, sollen einfache
Vereinbarungen getroffen werden.

* Im finanziellen Bereich muss
ein Verteilschlüssel aufgestellt
werden.

Eine enge Zusammenarbeit
zwischen Lehrerschaft, lokalen

Behörden und den kantonalen
Diensten ermöglicht es, die
vorhandenen Mittel optimal
auszuschöpfen.

5.2 Finanzierungsplan

Budget
Um die oben beschriebene

erste Realisierungsstufe finanziell
absichern zu können, stellen wir
uns folgendes Budget vor:
Finanzbedarf für Beratung
(im Sinne von 5.1) Fr. 10 000 —
Koordinationsstelle
(3 Wochenstunden) Fr. 1 5 000 —
Dokumentation,
Drucksachen Fr. 5 000.—
Arbeitsgruppe
SCHUB, Diverse Fr. 5 000.—
total Fr. 35 000.—

Zur Beschaffung dieser Mittel

soll der Jahresbeitrag BLV ab
Schuljahr 1995/96 um Fr. 20.—
(bei Vollpensum) erhöht werden.

Zusätzlich dazu wird,
erstmals 1996, ein allfälliger
Reingewinn der BLV-Unterstützungs-
kasse der SCHUB-Rechnung
überwiesen.

5.3 Rechnungsführung

Die Verwendung der Mittel
im Sinne des Konzeptes überträgt
der Vorstand des BLV einer
speziellen, drei Mitglieder umfassenden

«Arbeitsgruppe
SCHULBEGLEITUNG». Der Kassier / die
Kassierin BLV führt die Rechnung
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mit sämtlichen Belegen getrennt
und erstellt ebenfalls einen
separaten Jahresabschluss per
30. April. Kontrollorgan sind die
gewählten BLV-Revisoren/Reviso-
rinnen.

5.4 Schluss
bemerkung

Über eine Änderung des

Beitrages entscheidet die Dele¬

giertenversammlung auf Antrag
des BLV-Vorstandes.

Im Falle einer Auflösung,
wird das Kapital des Schulbeglei-
tungs-Fonds an die BLV-Unter-
stützungskasse überwiesen.

6. Inkraftsetzung

Das Konzept «Schulbegleitung

in Graubünden» wird im
Anschluss an die Genehmigung
durch die Delegiertenversamm¬

lung des Bündner Lehrerinnen-
und Lehrervereins vom 29.
September 1995 für die Dauer von
drei Jahren in Kraft gesetzt.

Nach Ablauf dieser Frist befindet
die Delegiertenversammlung auf
Antrag des BLV-Vorstandes über
eine geeignete Fortsetzung.
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